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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 709/2007 DER KOMMISSION

vom 22. Juni 2007

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Juni 2007 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Juni 2007

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 386/2005 (ABl. L 62 vom 9.3.2005,
S. 3).



ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 22. Juni 2007 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 MA 41,5
TR 95,8
ZZ 68,7

0707 00 05 JO 159,1
TR 151,2
ZZ 155,2

0709 90 70 TR 86,3
ZZ 86,3

0805 50 10 AR 55,4
TR 92,6
UY 68,9
ZA 61,2
ZZ 69,5

0808 10 80 AR 100,6
BR 105,1
CA 102,7
CL 82,7
CN 105,4
CO 90,0
NZ 98,7
US 108,9
UY 47,1
ZA 98,5
ZZ 94,0

0809 10 00 TR 197,2
ZZ 197,2

0809 20 95 TR 274,0
US 368,8
ZZ 321,4

0809 30 10, 0809 30 90 CL 101,4
US 149,4
ZA 88,5
ZZ 113,1

0809 40 05 IL 251,3
US 222,0
ZZ 236,7

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 710/2007 DER KOMMISSION

vom 22. Juni 2007

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise und
der Beträge der zusätzlichen Einfuhrzölle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1002/2006 für das

Wirtschaftsjahr 2006/07

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis-
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel
mit Drittländern (2), insbesondere auf Artikel 36,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsentativen
Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschafts-
jahr 2006/07 wurden durch die Verordnung (EG)
Nr. 1002/2006 der Kommission (3) festgesetzt. Diese

Preise und Zölle wurden zuletzt durch die Verordnung
(EG) Nr. 638/2007 der Kommission (4) geändert.

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh-
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß den
in der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 vorgesehenen Re-
geln und Modalitäten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 36 der Verordnung (EG)
Nr. 951/2006 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsen-
tativen Preise und zusätzlichen Zölle, festgesetzt mit der
Verordnung (EG) Nr. 1002/2006 für das Wirtschaftsjahr
2006/07, werden geändert und sind im Anhang der vorliegen-
den Verordnung aufgeführt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Juni 2007 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Juni 2007

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(1) ABl. L 58 vom 28.2.2006, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2011/2006 (ABl. L 384 vom 29.12.2006,
S. 1).

(2) ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2031/2006 (ABl. L 414 vom 30.12.2006,
S. 43).

(3) ABl. L 179 vom 1.7.2006, S. 36. (4) ABl. L 148 vom 9.6.2007, S. 3.



ANHANG

Geänderte Beträge der bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes
1702 90 99 ab dem 23. Juni 2007 anwendbaren repräsentativen Preise und zusätzlichen Zölle

(EUR)

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg
Eigengewicht Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht

1701 11 10 (1) 20,70 5,95

1701 11 90 (1) 20,70 11,46

1701 12 10 (1) 20,70 5,76

1701 12 90 (1) 20,70 10,94

1701 91 00 (2) 23,43 14,01

1701 99 10 (2) 23,43 9,00

1701 99 90 (2) 23,43 9,00

1702 90 99 (3) 0,23 0,41

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates (ABl. L 58 vom
28.2.2006, S. 1).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 318/2006.
(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 711/2007 DER KOMMISSION

vom 22. Juni 2007

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die im Juni 2007 im Rahmen der mit der Verordnung
(EG) Nr. 616/2007 eröffneten Zollkontingente für Geflügelfleisch gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Geflügelfleisch (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis-
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe-
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 616/2007 der Kommis-
sion vom 4. Juni 2007 zur Eröffnung und Verwaltung von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für Geflügelfleisch mit Ur-
sprung in Brasilien, Thailand und sonstigen Drittländern (3), ins-
besondere auf Artikel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 sind Zollkontin-
gente für die Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügel-
fleischsektors eröffnet worden.

(2) Die Mengen, auf die sich die im Juni 2007 für den Teil-
zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2007 und hin-
sichtlich der Gruppe 3 für den Zeitraum vom 1. Juli
2007 bis 30. Juni 2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge
beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten höher als

die verfügbaren Mengen. Daher ist zu bestimmen, in
welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden kön-
nen, indem der auf die beantragten Mengen anzuwen-
dende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird.

(3) Die Mengen, auf die sich die im Juni 2007 für den Teil-
zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2007 gestellten
Einfuhrlizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kon-
tingenten niedriger als die verfügbaren Mengen. Daher
sind die Mengen zu bestimmen, für die keine Anträge
gestellt worden sind und die zu der für den folgenden
Kontingentsteilzeitraum festgesetzten Menge hinzuzufü-
gen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 616/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Juli bis 30.
September 2007 und hinsichtlich der Gruppe 3 für den Zeit-
raum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 gestellt wurden,
werden die im Anhang der vorliegenden Verordnung angege-
benen Zuteilungskoeffizienten angewandt.

(2) Die Mengen, für die keine Einfuhrlizenzanträge gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 gestellt worden und die
zum Teilzeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2007
hinzuzufügen sind, werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Juni 2007 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Juni 2007

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(1) ABl. L 282 vom 1.11.1975, S. 77. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 679/2006 (ABl. L 119 vom
4.5.2006, S. 1).

(2) ABl. L 238 vom 1.9.2006, S. 13. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 289/2007 (ABl. L 78 vom 17.3.2007, S. 17).

(3) ABl. L 142 vom 5.6.2007, S. 3.



ANHANG

Gruppen-
nummer

Laufende
Nummer

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom
1.7.2007-30.9.2007 gestellten Einfuhrlizenzanträge

(%)

Nicht beantragte, zum
Teilzeitraum vom

1.10.2007-31.12.2007
hinzuzufügende Mengen

(kg)

1 09.4211 5,718616 —

2 09.4212 (1) 27 783 000

4 09.4214 23,955918 —

5 09.4215 57,314324 —

6 09.4216 (2) 276 463

7 09.4217 18,881304 —

8 09.4218 (2) 2 484 800

(1) Nicht anwendbar: Der Kommission ist kein Lizenzantrag übermittelt worden.
(2) Nicht anwendbar: Die Anträge unterschreiten die verfügbaren Mengen.

Gruppen-
nummer

Laufende
Nummer

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom
1.7.2007-30.6.2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge

(%)

3 09.4213 6,006354
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VERORDNUNG (EG) Nr. 712/2007 DER KOMMISSION

vom 22. Juni 2007

zur Eröffnung von Dauerausschreibungen zum Wiederverkauf von Getreide aus Beständen der
Interventionsstellen der Mitgliedstaaten auf dem Gemeinschaftsmarkt

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1784/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation
für Getreide (1), insbesondere auf Artikel 6 und Artikel 24 Ab-
satz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der Kom-
mission vom 28. Juli 1993 über das Verfahren und die
Bedingungen für den Verkauf von Getreide aus Beständen
der Interventionsstellen (2) wird das von der Interven-
tionsstelle gekaufte Getreide im Rahmen einer Ausschrei-
bung zu Preisen verkauft, die Marktstörungen ausschlie-
ßen.

(2) Die Mitgliedstaaten verfügen über Interventionsbestände
an Mais, Weichweizen, Gerste und Roggen. Zur Deckung
des Marktbedarfs sind die Getreidebestände der Mitglied-
staaten auf dem Binnenmarkt zur Verfügung zu stellen.
Zu diesem Zweck sind Dauerausschreibungen zum Wie-
derverkauf von Getreide aus den Beständen der Interven-
tionsstellen der Mitgliedstaaten auf dem Gemeinschafts-
markt zu eröffnen. Jede von ihnen gilt als getrennte Aus-
schreibung.

(3) Es sind Abweichungen von den Bestimmungen der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2131/93 hinsichtlich der Höhe der
verlangten Erfüllungssicherheit vorzusehen. Dabei ist eine
ausreichend hohe Sicherheitsleistung festzusetzen.

(4) In Anbetracht der Lage auf dem Gemeinschaftsmarkt
empfiehlt es sich, die Ausschreibungen unter der Zustän-
digkeit der Kommission durchzuführen. Überdies muss
für Angebote, die auf den Mindestverkaufspreis lauten,
ein Zuteilungskoeffizient festgesetzt werden.

(5) Im Interesse einer effizienteren Verwaltung des Systems
sind die von der Kommission benötigten Informationen
auf elektronischem Wege zu übermitteln. In der Mittei-
lung der Interventionsstellen an die Kommission ist die
Anonymität der Bieter zu wahren.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Interventionsstellen der in Anhang I genannten Mitglied-
staaten verkaufen Getreide aus ihren Beständen im Rahmen
von Dauerausschreibungen auf dem Binnenmarkt der Gemein-
schaft. Die Höchstmengen der bei diesen Ausschreibungen an-
gebotenen Getreidearten sind ebenfalls in Anhang I angegeben.

Artikel 2

Die Verkäufe gemäß Artikel 1 erfolgen nach den Bestimmungen
der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93. Abweichend von Artikel
13 Absatz 4 Unterabsatz 2 der genannten Verordnung beträgt
die Angebotssicherheit 10 EUR/t.

Artikel 3

(1) Die Angebotsfrist der ersten Teilausschreibung endet am
4. Juli 2007 um 13.00 Uhr (Brüsseler Zeit).

Die Angebotsfristen der folgenden Teilausschreibungen enden
jeweils am Mittwoch um 13.00 Uhr (Brüsseler Zeit), ausgenom-
men der 1. August 2007, der 15. August 2007, der 22. August
2007, der 5. September 2007, der 19. September 2007, der
3. Oktober 2007, der 17. Oktober 2007, der 31. Oktober
2007, der 14. November 2007, der 28. November 2007, der
12. Dezember 2007, der 26. Dezember 2007, der 2. Januar
2008, der 16. Januar 2008, der 23. Januar 2008, der 6. Februar
2008, der 20. Februar 2008, der 5. März 2008, der 19. März
2008, der 2. April 2008, der 16. April 2008, der 30. April
2008, der 14. Mai 2008, der 21. Mai 2008, der 4. Juni 2008
und der 18. Juni 2008; in diesen Wochen findet keine Aus-
schreibung statt.

Die Angebotsfrist der letzten Teilausschreibung endet am 25.
Juni 2008 um 13.00 Uhr (Brüsseler Zeit).

(2) Die Angebote sind bei den betreffenden Interventionsstel-
len einzureichen, deren Anschriften in Anhang I aufgeführt sind.
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(1) ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 78. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1154/2005 der Kommission (ABl.
L 187 vom 19.7.2005, S. 11).

(2) ABl. L 191 vom 31.7.1993, S. 76. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 367/2007 (ABl. L 91 vom
31.3.2007, S. 14).



Artikel 4

Die Interventionsstellen teilen der Kommission spätestens vier
Stunden nach Ablauf der in Artikel 3 Absatz 1 festgelegten
Angebotsfrist die eingegangenen Angebote mit. Wurde kein An-
gebot vorgelegt, so informiert der betreffende Mitgliedstaat die
Kommission darüber innerhalb der gleichen Frist. Geht inner-
halb dieser Frist keine Mitteilung des Mitgliedstaats bei der Kom-
mission ein, so geht diese davon aus, dass in dem betreffenden
Mitgliedstaat kein Angebot eingegangen ist.

Die in Unterabsatz 1 genannten Mitteilungen erfolgen auf elekt-
ronischem Wege nach dem Muster in Anhang II. Für jede Aus-
schreibung und jede Getreideart geht der Kommission ein ge-
sondertes Formular zu. Die Identität der Bieter ist geheim zu
halten.

Artikel 5

(1) Die Kommission setzt nach dem Verfahren des Artikels
25 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1784/2003 den Mindest-
verkaufspreis für jede Getreideart fest oder beschließt, den ein-
gegangenen Angeboten nicht stattzugeben.

(2) Sollte bei Festsetzung eines Mindestpreises gemäß Ab-
satz 1 die für einen Mitgliedstaat zur Verfügung stehende
Höchstmenge überschritten werden, kann hierbei auch ein Ko-
effizient für die Zuteilung der zum Mindestpreis angebotenen
Mengen festgelegt werden, damit die in diesem Mitgliedstaat
verfügbare Höchstmenge nicht überschritten wird.

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Juni 2007

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

LISTE DER AUSSCHREIBUNGEN

Mitgliedstaat

Für den Verkauf auf dem Binnenmarkt bereitgestellte Mengen
(Tonnen) Interventionsstelle

Name, Anschrift und Telekommunikationsangaben
Weichweizen Gerste Mais Roggen

Belgique/België 0 — — — Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 287 24 78
Fax (32-2) 287 25 24
e-mail: webmaster@birb.be
website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ — — — — State Fund Agriculture
136, Tzar Boris III Blvd.
1618, Sofia, Bulgaria
Tel.: (+359 2) 81 87 202
Fax: (+359 2) 81 87 267
E-mail: dfz@dfz.bg
website : www.mzgar.government.bg

Česká republika 0 0 — — Státní zemědělský intervenční fond
Odbor rostlinných komodit
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1
Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03
Fax: (420) 296 80 64 04
E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz
Internet: www.szif.cz

Danmark — — — — Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København V
Téléphone: (45) 33 95 88 07
Télécopieur: (45) 33 95 80 34
e-mail: mij@dffe.dk

pah@dffe.dk
website: www.dffe.dk

Deutschland 0 0 — 50 000 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn
Téléphone: (49-228) 68 45-3704
télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985
télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276
e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de
website : www.ble.de

Eesti — — — — Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3, 51009 Tartu
Téléphone: (372) 7371 200
Télécopieur: (372) 7371 201
e-mail: pria@pria.ee
website: www.pria.ee

Eire/Ireland — — — — Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI,
Subsidies & Storage Division,
Johnstown Castle Estate,
County Wexford,
Ireland
Téléphone: (353-53) 916 34 00
Télécopieur: (353-53) 914 28 43
website: www.agriculture.gov.ie
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Mitgliedstaat

Für den Verkauf auf dem Binnenmarkt bereitgestellte Mengen
(Tonnen) Interventionsstelle

Name, Anschrift und Telekommunikationsangaben
Weichweizen Gerste Mais Roggen

Elláda — — — — Payment and Control Agency for Guidance and
Guarantee Community Aids (OPEKEPE)
Acharnon 241
GR-104 46 Athens
Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54
Télécopieur: (30-210) 212 47 91
e-mail: ax17u073@minagric.gr
website: www.opekepe.gr

España — — — — S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)
C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España
Téléphone: (34-91) 3474765
Télécopieur: (34-91)3474838
e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es
website: www.fega.es

France 0 0 — — Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)
12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002
F-93555 Montreuil sous Bois Cedex
Téléphone: (33) 173 30 20 20
Télécopieur: (33) 173 30 20 08
E-mail: Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr
website: www.onigc.fr

Italia — — — — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA
Via Torino 45, I-00184 Roma
Téléphone: (39) 06 49 49 95 58
Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61
e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it
website: www.agea.gov.it

Kypros — — — —

Latvija 0 0 — — Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1981
Téléphone: (371) 702 7893
Télécopieur: (371) 702 7892
e-mail: lad@lad.gov.lv
website: www.lad.gov.lv

Lietuva — — — — The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation
Agency
L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,
Vilnius, Lithuania
Téléphon: (370-5) 268 50 49
Télécopieur: (370-5) 268 50 61
e-mail: info@litfood.lt
website: www.litfood.lt

Luxembourg — — — — Office des licences
21, rue Philippe II
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Téléphone: (352) 478 23 70
Télécopieur: (352) 46 61 38
Télex: 2 537 AGRIM LU
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Mitgliedstaat

Für den Verkauf auf dem Binnenmarkt bereitgestellte Mengen
(Tonnen) Interventionsstelle

Name, Anschrift und Telekommunikationsangaben
Weichweizen Gerste Mais Roggen

Magyarország 0 0 500 000 — Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Soroksári út. 22–24.
H-1095 Budapest
Téléphone (36-1) 219 45 76
Télécopieur: (36-1) 219 89 05
e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu
website: www.mvh.gov.hu

Malta — — — —

Nederland — — — — Dienst Regelingen Roermond
Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond
Téléphone: (31) 475 355 486
Télécopieur: (31) 475 318939
e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl
website: www.minlnv.nl

Österreich — — — — AMA (Agrarmarkt Austria)
Dresdnerstraße 70
A-1200 Wien
Téléphone: (43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328
Télécopieur: (43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469
e-mail: referat10@ama.gv.at
website: www.ama.at/intervention

Polska — 0 — — Agencja Rynku Rolnego
Biuro Produktów Roślinnych
Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Polska
Téléphone: (48) 22 661 78 10
télécopieur: (48) 22 661 78 26
e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl
website: www.arr.gov.pl

Portugal — — — — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)
Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G
1649-034 Lisboa
Téléphone: (351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00
Télécopieur: (351) 21 384 61 70
e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt
website: www.inga.min-agricultura.pt

România — — — — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
B-dul Carol I, nr. 17, sector 2
București 030161
România
Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842
Fax: (40) 21 3054803
Website: www.apia.org.ro

Slovenija — — — — Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
SI-1000 Ljubljana
Téléphone: (386-1) 580 76 52
Télécopieur: (386-1) 478 92 00
e-mail: aktrp@gov.si
website: www.arsktrp.gov.si
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Mitgliedstaat

Für den Verkauf auf dem Binnenmarkt bereitgestellte Mengen
(Tonnen) Interventionsstelle

Name, Anschrift und Telekommunikationsangaben
Weichweizen Gerste Mais Roggen

Slovensko — — — — Pôdohospodárska platobná agentúra
Oddelenie obilnín a škrobu
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Slovenská republika
tel.: (421-2) 58 24 32 71
fax: (421-2) 53 41 26 65
e-mail: jvargova@apa.sk
website: www.apa.sk

Suomi/Finland 0 0 — — Maaseutuvirasto
PL 256
FI-00101 HELSINKI
Tel: (358 (0)20) 772 007
Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508
e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi
web site: www.mavi.fi

Sverige 0 0 — — Statens jordbruksverk
S-551 82 Jönköping
Tfn (46) 36 15 50 00
Fax (46) 36 19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se
Internet: www.sjv.se

United Kingdom — — — — Rural Payments Agency
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle upon Tyne
NE4 7YH
United Kingdom
Téléphone: (44-1912) 26 58 82
Télécopieur: (44-1912) 26 58 24
e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk
website: www.rpa.gov.uk

„—“ bedeutet: keine Interventionsbestände dieser Getreideart in diesem Mitgliedstaat.
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ANHANG II

Mitteilung der im Rahmen der Dauerausschreibung zum Wiederverkauf von Getreide aus
Interventionsbeständen auf dem Binnenmarkt erhaltenen Angebote

Muster (*)

Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 712/2007

„GETREIDEART: KN-Code (**)“

„MITGLIEDSTAAT (***)“

1 2 3

Fortlaufende
Nummerierung

der Bieter
Nummer der Partie Menge

(Tonnen)
Angebotspreis

EUR/t

1

2

3

usw.

Angabe der angebotenen Gesamtmengen (einschließlich der für eine Partie gemachten abgelehnten Angebote): … Tonnen.
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(*) Zu übermitteln an die GD AGRI (D2).
(**) 1001 90 für Weichweizen, 1003 00 für Gerste, 1005 90 00 für Mais und 1002 00 00 für Roggen.
(***) Angabe des betreffenden Mitgliedstaats.



VERORDNUNG (EG) Nr. 713/2007 DER KOMMISSION

vom 21. Juni 2007

über ein Fangverbot für Kabeljau im Skagerrak für Schiffe unter der Flagge Schwedens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nut-
zung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fi-
schereipolitik (1), insbesondere auf Artikel 26 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (2), insbesondere auf Artikel
21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 41/2007 des Rates vom 21.
Dezember 2006 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten
und begleitenden Fangbedingungen für bestimmte Fisch-
bestände und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsge-
wässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern mit
Fangbeschränkungen (3) sind die Quoten für das Jahr
2007 vorgegeben.

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord-
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die-
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2007 zugeteilte
Quote erreicht.

(3) Daher müssen die Befischung dieses Bestands, die Auf-
bewahrung an Bord sowie das Umladen und Anlanden
von Fängen aus diesem Bestand verboten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ausschöpfung der Quote

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann-
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied-
staat für das Jahr 2007 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang
festgesetzten Zeitpunkt als erschöpft.

Artikel 2

Verbote

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten.
Die Aufbewahrung an Bord sowie das Umladen und Anlanden
von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen
nach diesem Zeitpunkt getätigt werden, sind gleichfalls verbo-
ten.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. Juni 2007

Für die Kommission
Fokion FOTIADIS

Generaldirektor für Fischerei und
maritime Angelegenheiten
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(1) ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.
(2) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1. Verordnung zuletzt geändert

durch die Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 (ABl. L 409 vom
30.12.2006, S. 11. Berichtigung im ABl. L 36 vom 8.2.2007, S. 6).

(3) ABl. L 15 vom 20.1.2007, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 643/2007 (ABl. L 151 vom 13.6.2007,
S. 1).



ANHANG

Nr. 14

Mitgliedstaat Schweden

Bestand COD/03AN.

Art Kabeljau (Gadus morhua)

Gebiet Skagerrak

Datum 1.6.2007
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VOM EUROPÄISCHEN PARLAMENT UND VOM RAT GEMEINSAM
ANGENOMMENE ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

ENTSCHEIDUNG Nr. 714/2007/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 20. Juni 2007

zur Aufhebung der Richtlinie 68/89/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten für die Sortierung von Rohholz

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ-
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In den Gemeinschaftsmaßnahmen für eine bessere Recht-
setzung wird die Bedeutung der Vereinfachung der na-
tionalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften als
Schlüsselelement für die Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen und die Erreichung der Lissa-
bon-Ziele hervorgehoben.

(2) Die Mess- und Sortierverfahren der Richtlinie
68/89/EWG des Rates (3) weichen von den derzeit bei
Transaktionen zwischen Unternehmen der Forst- und
Holzwirtschaft allgemein angewandten Verfahren ab
und entsprechen offensichtlich nicht den Markterforder-
nissen.

(3) Die mit der Richtlinie 68/89/EWG eingeführten Mess-
und Sortierverfahren sind für das Funktionieren des Bin-
nenmarktes nicht mehr erforderlich.

(4) Die Richtlinie 68/89/EWG sollte daher aufgehoben wer-
den.

(5) Die Aufhebung der Richtlinie 68/89/EWG führt dazu,
dass ab dem 31. Dezember 2008 die Bezeichnung
„EWG-sortiert“ nicht mehr zu Vermarktungszwecken ver-
wendet werden kann und dass die entsprechenden natio-
nalen Umsetzungsmaßnahmen ebenfalls bis zum 31. De-
zember 2008 aufzuheben sind —

HABEN FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 68/89/EWG wird mit Wirkung vom 31. Dezem-
ber 2008 aufgehoben.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Artikel 3

Diese Entscheidung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Straßburg am 20. Juni 2007.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident
G. GLOSER
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(1) Stellungnahme vom 14. März 2007 (noch nicht im Amtsblatt ver-
öffentlicht).
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 7. Juni 2007

über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften

(2007/436/EG, Euratom)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 269,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 173,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Brüssel
vom 15. und 16. Dezember 2005 unter anderem festge-
stellt, dass sich die Eigenmittelvereinbarung an dem ge-
nerellen Ziel der Gerechtigkeit ausrichten sollte. Folglich
sollte diese Vereinbarung im Einklang mit den einschlä-
gigen Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von
1984 in Fontainebleau sicherstellen, dass keinem Mit-
gliedstaat eine — gemessen an seinem relativen Wohl-
stand — überhöhte Haushaltsbelastung auferlegt wird. Es

ist daher angebracht, Bestimmungen für bestimmte Mit-
gliedstaaten einzuführen.

(2) Das Eigenmittelsystem der Gemeinschaften muss gewähr-
leisten, dass sie über angemessene Einnahmen für eine
geordnete Finanzierung ihrer Politiken verfügen; dabei
ist eine strikte Haushaltsdisziplin zu beachten.

(3) Für die Zwecke dieses Beschlusses sollte Bruttonationa-
leinkommen (BNE) das BNE eines Jahres zu Marktpreisen
sein, wie es von der Kommission in Anwendung des
Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen auf nationaler und regionaler Ebene in der
Gemeinschaft (im Folgenden „ESVG 95“ genannt) gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates (4) bereitge-
stellt wird.

(4) Im Zuge der Umstellung vom ESVG 79 auf das ESVG 95
in den Bereichen Haushalt und Eigenmittel hat die Kom-
mission die Obergrenzen für die Eigenmittel und die
Mittel für Verpflichtungen nach der Formel in Artikel 3
Absätze 1 und 2 des Beschlusses 2000/597/EG, Euratom
des Rates vom 29. September 2000 über das System der
Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften (5) auf zwei
Dezimalstellen neu berechnet, damit die Höhe der Mittel,
die den Gemeinschaften zur Verfügung gestellt werden,
unverändert bleibt. Diese neuen Obergrenzen hat die
Kommission dem Rat und dem Europäischen Parlament
am 28. Dezember 2001 übermittelt. Die Eigenmittelober-
grenze wurde auf 1,24 % des BNE der Gemeinschaft zu
Marktpreisen und die Obergrenze für die Mittel für Ver-
pflichtungen auf 1,31 % des BNE der Gemeinschaft fest-
gesetzt. Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom
15. und 16. Dezember 2005 beschlossen, dass diese
Obergrenzen beibehalten werden sollten.
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(1) Stellungnahme vom 4. Juli 2006 (noch nicht im Amtsblatt veröf-
fentlicht).

(2) ABl. C 203 vom 25.8.2006, S. 50.
(3) ABl. C 309 vom 16.12.2006, S. 103.

(4) ABl. L 310 vom 30.11.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1267/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 180 vom 18.7.2003, S. 1).

(5) ABl. L 253 vom 7.10.2000, S. 42.



(5) Damit die Höhe der Mittel, die den Gemeinschaften zur
Verfügung gestellt werden, unverändert bleibt, ist es an-
gezeigt, die in Prozent des BNE ausgedrückten Obergren-
zen bei Änderungen des ESVG 95 anzupassen, die sich in
erheblicher Weise auf das BNE auswirken.

(6) Nach der Umsetzung der in den multilateralen Handels-
verhandlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Über-
einkommen in das Recht der Europäischen Union gibt es
keine signifikanten Unterschiede mehr zwischen Agrar-
abgaben und Zöllen. Es empfiehlt sich daher, diese Unter-
scheidung aus dem Bereich des Gesamthaushaltsplans der
Europäischen Union zu entfernen.

(7) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 15. und
16. Dezember 2005 festgestellt, dass der einheitliche
Mehrwertsteuer(MwSt.)-Abrufsatz der Transparenz und
Einfachheit halber auf 0,30 % festgesetzt wird.

(8) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 15. und
16. Dezember 2005 festgestellt, dass für Österreich,
Deutschland, die Niederlande und Schweden im Zeitraum
2007–2013 geringere MwSt.-Abrufsätze gelten und die
Niederlande und Schweden in den Genuss einer Brutto-
verminderung ihres jährlichen BNE-Beitrags kommen.

(9) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 15. und
16. Dezember 2005 beschlossen, dass der Haushaltskor-
rekturmechanismus für das Vereinigte Königreich sowie
die Deutschland, den Niederlanden, Österreich und
Schweden zugestandene Reduzierung ihres Anteils an
der Finanzierung dieser Korrektur erhalten bleiben. Aller-
dings wird das Vereinigte Königreich sich nach einer
Übergangsphase von 2009 bis 2011 uneingeschränkt
an der Finanzierung der Erweiterungskosten beteiligen,
mit Ausnahme der Direktzahlungen und marktbezogenen
Ausgaben im Rahmen der GAP sowie der aus dem Eu-
ropäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, finanzierten
Ausgaben für die Entwicklung des ländlichen Raums. Die
Berechnung der Korrektur zugunsten des Vereinigten Kö-
nigreichs wird daher angepasst, indem die Ausgaben für
Mitgliedstaaten, die der EU nach dem 30. April 2004
beigetreten sind, mit Ausnahme der vorstehend genann-
ten Ausgaben für die Landwirtschaft und die Entwicklung
des ländlichen Raums, schrittweise von der Berechnung
ausgenommen werden. Der sich aus der Kürzung der
zurechenbaren Ausgaben ergebende zusätzliche Beitrag
des Vereinigten Königreichs wird im Zeitraum
2007–2013 10,5 Mrd. EUR (zu Preisen von 2004) nicht
übersteigen. Im Falle weiterer Beitritte vor dem Jahr
2013, mit Ausnahme des Beitritts Bulgariens und Rumä-
niens, wird der Betrag entsprechend korrigiert.

(10) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 15. und
16. Dezember 2005 beschlossen, dass Artikel 4 Buch-

stabe f des Beschlusses 2000/597/EG, Euratom, nach
dem die jährlichen Heranführungsausgaben in den bei-
tretenden Ländern von der Berechnung der Korrektur
für das Vereinigte Königreich herausgenommen werden,
Ende des Jahres 2013 keine Anwendung mehr findet.

(11) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 15. und
16. Dezember 2005 die Kommission ersucht, eine voll-
ständige, weit reichende Überprüfung sämtlicher Aspekte
der EU-Ausgaben, einschließlich der gemeinsamen Agrar-
politik (GAP), und der EU-Einnahmen, einschließlich der
Ausgleichszahlung an das Vereinigte Königreich, vorzu-
nehmen und 2008/2009 darüber Bericht zu erstatten.

(12) Es sollten Bestimmungen erlassen werden, die den Über-
gang von dem mit dem Beschluss 2000/597/EG, Eura-
tom eingeführten System zu dem sich aus dem vorliegen-
den Beschluss ergebenden System regeln.

(13) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 15. und
16. Dezember 2005 beschlossen, dass dieser Beschluss
am 1. Januar 2007 wirksam wird —

HAT FOLGENDE BESTIMMUNGEN FESTGELEGT, DIE ER DEN MIT-
GLIEDSTAATEN ZUR ANNAHME EMPFIEHLT:

Artikel 1

Den Gemeinschaften werden zur Finanzierung des Gesamthaus-
haltsplans der Europäischen Union nach Maßgabe der folgenden
Artikel die Eigenmittel gemäß Artikel 269 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft (nachstehend „EG-
Vertrag“ genannt) und Artikel 173 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Atomgemeinschaft (nachstehend „Euratom-
Vertrag“ genannt) zugewiesen.

Der Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union wird unbe-
schadet sonstiger Einnahmen vollständig aus Eigenmitteln der
Gemeinschaften finanziert.

Artikel 2

(1) Folgende Einnahmen stellen in den Gesamthaushaltsplan
der Europäischen Union einzusetzende Eigenmittel dar:

a) Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- oder Ausgleichsbeträge,
zusätzliche Teilbeträge und andere Abgaben, Zölle des Ge-
meinsamen Zolltarifs und andere Zölle auf den Warenver-
kehr mit Drittländern, die von den Organen der Gemein-
schaften eingeführt worden sind oder noch eingeführt wer-
den, Zölle auf die unter den ausgelaufenen Vertrag über die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl fallenden Erzeugnisse sowie Abgaben, die im Rahmen
der gemeinsamen Marktorganisation für Zucker vorgesehen
sind;
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b) unbeschadet des Absatzes 4 Unterabsatz 2 Einnahmen, die
sich aus der Anwendung eines für alle Mitgliedstaaten ein-
heitlichen Satzes auf die nach Gemeinschaftsvorschriften be-
stimmte einheitliche MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage
eines jeden Mitgliedstaats ergeben. Die für diese Zwecke he-
ranzuziehende Bemessungsgrundlage darf 50 % des in Ab-
satz 7 definierten BNE eines jeden Mitgliedstaats nicht über-
schreiten;

c) unbeschadet des Absatzes 5 Unterabsatz 2 Einnahmen, die
sich aus der Anwendung eines im Rahmen des Haushalts-
verfahrens unter Berücksichtigung aller übrigen Einnahmen
festzulegenden einheitlichen Satzes auf den Gesamtbetrag der
BNE aller Mitgliedstaaten ergeben.

(2) In den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ein-
zusetzende Eigenmittel sind ferner Einnahmen aus sonstigen,
gemäß dem EG-Vertrag oder dem Euratom-Vertrag im Rahmen
einer gemeinsamen Politik eingeführten Abgaben, sofern das
Verfahren nach Artikel 269 des EG-Vertrags oder nach Artikel
173 des Euratom-Vertrags durchgeführt worden ist.

(3) Die Mitgliedstaaten behalten von den Einnahmen gemäß
Absatz 1 Buchstabe a 25 % für die Erhebung ein.

(4) Der in Absatz 1 Buchstabe b genannte einheitliche Satz
wird auf 0,30 % festgesetzt.

Lediglich im Zeitraum 2007–2013 beträgt der Abrufsatz für die
MwSt.-Eigenmittel für Österreich 0,225 %, für Deutschland
0,15 % und für die Niederlande und Schweden 0,10 %.

(5) Der in Absatz 1 Buchstabe c genannte einheitliche Satz
wird auf das BNE eines jeden Mitgliedstaats angewandt.

Lediglich im Zeitraum 2007–2013 werden der jährliche BNE-
Beitrag der Niederlande um brutto 605 Mio. EUR und der jähr-
liche BNE-Beitrag Schwedens um brutto 150 Mio. EUR gekürzt
(zu Preisen von 2004). Für die Umrechnung dieser Beträge in
jeweilige Preise wird der jeweils jüngste von der Kommission
errechnete BIP-Deflator für die EU in Euro herangezogen, der
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsvorentwurfs vor-
liegt. Diese Bruttokürzungen erfolgen nach der Berechnung der
Korrektur zugunsten des Vereinigten Königreichs und der Finan-
zierung des betreffenden Korrekturbetrags gemäß den Artikeln 4
und 5 und beeinflussen diese nicht.

(6) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des Haushaltsjahres noch
nicht angenommen, bleiben die geltenden MwSt.- und BNE-Ab-
rufsätze bis zum Inkrafttreten der neuen Sätze gültig.

(7) Für die Zwecke dieses Beschlusses bedeutet BNE das BNE
eines Jahres zu Marktpreisen, wie es von der Kommission in
Anwendung des ESVG 95 gemäß der Verordnung (EG) Nr.
2223/96 bereitgestellt wird.

Sollten Änderungen des ESVG 95 zu wesentlichen Änderungen
des von der Kommission errechneten BNE führen, beschließt der
Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö-
rung des Europäischen Parlaments, ob diese Änderungen für die
Zwecke dieses Beschlusses berücksichtigt werden.

Artikel 3

(1) Der Gesamtbetrag der Eigenmittel, der den Gemeinschaf-
ten für die jährlichen Zahlungsermächtigungen zur Verfügung
steht, darf 1,24 % der Summe der BNE der Mitgliedstaaten nicht
überschreiten.

(2) Die jährlichen Verpflichtungsermächtigungen, die in den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt wer-
den, dürfen 1,31 % der Summe der BNE der Mitgliedstaaten
nicht übersteigen.

Es ist für ein geordnetes Verhältnis zwischen Verpflichtungser-
mächtigungen und Zahlungsermächtigungen zu sorgen, um zu
gewährleisten, dass sie miteinander vereinbar sind und dass die
in Absatz 1 für die folgenden Jahre genannten Obergrenzen
eingehalten werden können.

(3) Führen Änderungen des ESVG 95 zu erheblichen Ände-
rungen des BNE, die für die Zwecke dieses Beschlusses berück-
sichtigt werden, so nimmt die Kommission auf der Grundlage
folgender Formel eine Neuberechnung der in den Absätzen 1
und 2 genannten Obergrenzen für Zahlungs- und Verpflich-
tungsermächtigungen vor:

1,24 % ð1,31 %Þ × BNEt–2 þ BNEt–1 þ BNEt ESVG gegenwärtiges
BNEt–2 þ BNEt–1 þ BNEt ESVG geändertes

Dabei ist t das letzte vollständige Jahr, für das Daten gemäß der
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 des Rates vom 15.
Juli 2003 zur Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens
zu Marktpreisen („BNE-Verordnung“) (1) vorliegen.

Artikel 4

(1) Es wird eine Korrektur der Haushaltsungleichgewichte
zugunsten des Vereinigten Königreichs vorgenommen.

Diese Korrektur wird wie folgt bestimmt:

a) Es wird die sich im vorhergehenden Haushaltsjahr ergebende
Differenz berechnet zwischen

— dem prozentualen Anteil des Vereinigten Königreichs an
der Summe der nicht begrenzten MwSt.-Bemessungs-
grundlagen und
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— dem prozentualen Anteil des Vereinigten Königreichs an
den aufteilbaren Gesamtausgaben.

b) Der Differenzbetrag wird mit den aufteilbaren Gesamtausga-
ben multipliziert.

c) Das Ergebnis nach Buchstabe b wird mit 0,66 multipliziert.

d) Von dem gemäß Buchstabe c ermittelten Betrag wird der
Betrag abgezogen, der sich für das Vereinigte Königreich
aus der Begrenzung der MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrund-
lage und den Zahlungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buch-
stabe c ergibt, d. h. die Differenz zwischen

— den Zahlungen, die durch die Einnahmen gemäß Artikel
2 Absatz 1 Buchstaben b und c finanziert werden und
die das Vereinigte Königreich hätte leisten müssen, wenn
der einheitliche Satz auf die nicht begrenzten Bemes-
sungsgrundlagen angewandt worden wäre, und

— den Zahlungen des Vereinigten Königreichs gemäß Arti-
kel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c.

e) Von dem gemäß Buchstabe d ermittelten Betrag wird der
Nettogewinn abgezogen, der sich für das Vereinigte König-
reich aufgrund des höheren Anteils an den Eigenmittelein-
nahmen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a ergibt, den
die Mitgliedstaaten für die Erhebung und damit verbundene
Kosten einbehalten.

f) Bei jeder Erweiterung der EU wird der Betrag gemäß Buch-
stabe e angepasst, um den Korrekturbetrag zu senken, wobei
sichergestellt wird, dass Ausgaben, die vor der Erweiterung
für die Korrektur nicht berücksichtigt werden, auch danach
außer Betracht bleiben. Diese Anpassung erfolgt, indem der
Gesamtbetrag der zurechenbaren Ausgaben um den Betrag
der jährlichen Heranführungsausgaben für die beitretenden
Länder gekürzt wird. Alle so errechneten Beträge werden
auf die folgenden Haushaltsjahre übertragen und jährlich
durch Anwendung des jüngsten von der Kommission errech-
neten BIP-Deflators für die EU in Euro angepasst. Die Gel-
tungsdauer dieses Buchstabens endet mit der Berechnung des
Korrekturbetrags, der erstmals 2014 im Haushaltsplan aus-
gewiesen wird.

g) Die Berechnung wird angepasst, indem von den aufteilbaren
Gesamtausgaben die Ausgaben für Mitgliedstaaten, die der
EU nach dem 30. April 2004 beigetreten sind, abgezogen
werden; davon ausgenommen sind Direktzahlungen und
marktbezogene Ausgaben sowie die Ausgaben für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums, die aus dem EAGFL —

Abteilung Garantie finanziert werden.

Diese Kürzung erfolgt schrittweise nach folgendem Zeitplan:

Jahr der erstmaligen Erfassung
der Korrektur für das Vereinigte

Königreich

Prozentanteil der Erweiterungsausgaben
(gemäß vorstehender Definition), die
nicht in die Berechung der Korrektur
der Haushaltsungleichgewichte für das

Vereinigte Königreich einfließen

2009 20

2010 70

2011 100

(2) Im Zeitraum 2007–2013 darf der zusätzliche Beitrag des
Vereinigten Königreichs, der sich aus der Kürzung der aufteilba-
ren Ausgaben gemäß Absatz 1 Buchstabe g ergibt, insgesamt
10,5 Mrd. EUR (zu Preisen von 2004) nicht übersteigen. Die
Kommissionsdienststellen prüfen jedes Jahr, ob die kumulierte
Anpassung der Korrektur für das Vereinigte Königreich diesen
Betrag übersteigt. Für diese Berechnung werden die Beträge in
jeweiligen Preisen anhand des jeweils jüngsten von der Kommis-
sion errechneten BIP-Deflators für die EU in Euro in Preise von
2004 umgerechnet. Wird der Höchstbetrag von 10,5 Mrd. EUR
überschritten, so wird der Beitrag des Vereinigten Königreiches
entsprechend gekürzt.

Im Falle weiterer Beitritte vor dem Jahr 2013 wird der Schwel-
lenwert von 10,5 Mrd. EUR entsprechend erhöht.

Artikel 5

(1) Der Korrekturbetrag wird von den übrigen Mitgliedstaa-
ten nach folgenden Modalitäten finanziert:

a) Die Aufteilung des zu finanzierenden Betrags wird zunächst
nach dem jeweiligen Anteil der Mitgliedstaaten an den Zah-
lungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c unter Aus-
schluss des Vereinigten Königreichs und ohne Berücksichti-
gung der Bruttokürzungen der BNE-Beiträge der Niederlande
und Schwedens gemäß Artikel 2 Absatz 5 berechnet.

b) Dieser Betrag wird dann in der Weise angepasst, dass der
Finanzierungsanteil Deutschlands, der Niederlande, Öster-
reichs und Schwedens auf ein Viertel der sich normalerweise
aus dieser Berechnung ergebenden Anteile begrenzt wird.

(2) Die Ausgleichszahlung an das Vereinigte Königreich wird
mit seinen Zahlungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c
verrechnet. Die von den übrigen Mitgliedstaaten zu tragende
Finanzlast kommt zu deren jeweiligen Zahlungen gemäß Arti-
kel 2 Absatz 1 Buchstabe c hinzu.

(3) Die Kommission nimmt die zur Anwendung von Artikel 2
Absatz 5, Artikel 4 und des vorliegenden Artikels erforderlichen
Berechnungen vor.

(4) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des Haushaltsjahres noch
nicht verabschiedet, so bleiben die im letzten endgültig festge-
stellten Haushaltsplan eingesetzten Ausgleichszahlungen an das
Vereinigte Königreich und der dafür von den übrigen Mitglied-
staaten aufzubringende Betrag anwendbar.
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Artikel 6

Die Einnahmen gemäß Artikel 2 dienen unterschiedslos der
Finanzierung aller im Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Union ausgewiesenen Ausgaben.

Artikel 7

Ein etwaiger Mehrbetrag der Einnahmen der Gemeinschaften
gegenüber den tatsächlichen Gesamtausgaben im Verlauf eines
Haushaltsjahres wird auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Artikel 8

(1) Die Eigenmittel der Gemeinschaften gemäß Artikel 2 Ab-
satz 1 Buchstabe a werden von den Mitgliedstaaten nach den
innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erhoben,
die gegebenenfalls den Erfordernissen der Gemeinschaftsrege-
lung anzupassen sind.

Die Kommission nimmt in regelmäßigen Abständen eine Prü-
fung der innerstaatlichen Bestimmungen vor, die ihr von den
Mitgliedstaaten mitgeteilt werden, teilt den Mitgliedstaaten die
Anpassungen mit, die sie zur Gewährleistung ihrer Übereinstim-
mung mit den Gemeinschaftsvorschriften für notwendig hält,
und erstattet der Haushaltsbehörde Bericht.

Die Mitgliedstaaten stellen die Mittel nach Artikel 2 Absatz 1
Buchstaben a, b und c der Kommission zur Verfügung.

(2) Der Rat erlässt nach den Verfahren gemäß Artikel 279
Absatz 2 EG-Vertrag und Artikel 183 Euratom-Vertrag die zur
Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen Vorschriften so-
wie die Vorschriften über die Kontrolle der Erhebung der Ein-
nahmen gemäß den Artikeln 2 und 5, wie diese Einnahmen der
Kommission zur Verfügung zu stellen und wann sie abzuführen
sind.

Artikel 9

Im Rahmen der vollständigen, weit reichenden Überprüfung
sämtlicher Aspekte der EU-Ausgaben, einschließlich der GAP,
und der EU-Einnahmen, einschließlich der Ausgleichszahlung
an das Vereinigte Königreich, über die die Kommission
2008/2009 Bericht erstatten wird, nimmt sie eine generelle
Überprüfung des Eigenmittelsystems vor.

Artikel 10

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 wird der Beschluss
2000/597/EG, Euratom mit Wirkung vom 1. Januar 2007 auf-
gehoben. Verweisungen auf den Beschluss 70/243/EGKS, EWG,
Euratom des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung der
Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der
Gemeinschaften (1), den Beschluss 85/257/EWG, Euratom des
Rates vom 7. Mai 1985 über das System der eigenen Mittel

der Gemeinschaften (2), den Beschluss 88/376/EWG, Euratom
des Rates vom 24. Juni 1988 über das System der Eigenmittel
der Gemeinschaften (3), den Beschluss 94/728/EG, Euratom des
Rates vom 31. Oktober 1994 über das System der Eigenmittel
der Europäischen Gemeinschaften (4) oder den Beschluss
2000/597/EG, Euratom gelten als Verweisungen auf den vor-
liegenden Beschluss.

(2) Die Artikel 2, 4 und 5 der Beschlüsse 88/376/EWG,
Euratom, 94/728/EG, Euratom und 2000/597/EG, Euratom fin-
den bei der Berechnung und der Anpassung der Einnahmen, die
sich aus der Anwendung eines für alle Mitgliedstaaten einheit-
lichen Satzes auf die einheitlich festgelegte und je nach Jahr auf
zwischen 50 % bis 55 % des BSP oder des BNE eines jeden
Mitgliedstaats begrenzte MwSt.-Eigenmittelbemessungsgrundlage
ergeben, sowie bei der Berechnung der Korrektur der Haushalts-
ungleichgewichte zugunsten des Vereinigten Königreichs für die
Haushaltsjahre 1988 bis 2006 weiterhin Anwendung.

(3) Die Mitgliedstaaten behalten als Erhebungskosten weiter-
hin 10 % der Beträge gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a ein,
die gemäß dem geltenden Gemeinschaftsrecht bis zum 28. Feb-
ruar 2001 von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt wer-
den sollten.

Artikel 11

Dieser Beschluss wird den Mitgliedstaaten vom Generalsekretär
des Rates bekannt gegeben.

Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretär des Rates unver-
züglich den Abschluss der Verfahren mit, die nach ihren ver-
fassungsrechtlichen Vorschriften zur Annahme dieses Beschlus-
ses erforderlich sind.

Dieser Beschluss tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
den Monat des Eingangs der letzten Mitteilung gemäß Unterab-
satz 2 folgt.

Er ist mit Wirkung vom 1. Januar 2007 wirksam.

Artikel 12

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 7. Juni 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident
M. GLOS
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 19. Juni 2007

über die Nichtaufnahme von Haloxyfop-R in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und
den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 2548)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/437/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
kann ein Mitgliedstaat während eines Zeitraums von
zwölf Jahren ab der Bekanntgabe der genannten Richt-
linie zulassen, dass Pflanzenschutzmittel in Verkehr ge-
bracht werden, die nicht in Anhang I der genannten
Richtlinie aufgeführte Wirkstoffe enthalten und zwei
Jahre nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Richtlinie
bereits im Handel sind und die nach und nach im Rah-
men eines Arbeitsprogramms geprüft werden.

(2) Mit den Verordnungen (EG) Nr. 451/2000 (2) und (EG)
Nr. 703/2001 (3) der Kommission mit Durchführungsbe-
stimmungen für die zweite Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
wurde die Liste der Wirkstoffe festgelegt, die im Hinblick
auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG bewertet werden sollen. Diese Liste enthält
Haloxyfop-R.

(3) Die Auswirkungen von Haloxyfop-R auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den Be-

stimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 451/2000 und
Nr. 703/2001 für eine Reihe von durch den Antragsteller
vorgeschlagenen Anwendungen geprüft. Darüber hinaus
werden in den genannten Verordnungen die Bericht er-
stattenden Mitgliedstaaten bestimmt, die gemäß Artikel 8
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 451/2000 die jewei-
ligen Bewertungsberichte und Empfehlungen an die Eu-
ropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
übermitteln. Für Haloxyfop-R war Dänemark Bericht er-
stattender Mitgliedstaat und alle relevanten Informationen
wurden am 21. November 2003 übermittelt.

(4) Der Bewertungsbericht wurde einem Peer Review durch
die Mitgliedstaaten und die EFSA unterzogen und der
Kommission am 28. Juli 2006 in Form von Schlussfol-
gerungen der EFSA zum Peer Review der Risikobewer-
tung von Pestiziden zum Wirkstoff Haloxyfop-R (4) vor-
gelegt. Dieser Bericht wurde von den Mitgliedstaaten und
der Kommission im Rahmen des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit geprüft und
am 24. November 2006 in Form des Beurteilungsberichts
der Kommission über Haloxyfop-R abgeschlossen.

(5) Bei der Evaluierung dieses Wirkstoffs wurden einige be-
denkliche Aspekte ermittelt. Die Bewertung des Risikos
der Grundwasserkontamination konnte nicht abgeschlos-
sen werden. Vor allem wurde festgestellt, dass die An-
wendung von Haloxyfop-R in den vom Antragsteller dar-
gelegten Szenarien zum Auftreten einer Reihe von per-
sistenten Metaboliten führt, die leicht in den Grundwas-
serspiegel durchsickern können, was möglicherweise ne-
gative Auswirkungen auf das Trinkwasser hat. Dies führte
zu Bedenken, die auf der Grundlage der vom Antragstel-
ler innerhalb der vorgeschriebenen Fristen vorgelegten
Daten nicht ausgeräumt werden konnten. Darüber hinaus
bestehen auf der Grundlage der vorhandenen Daten wei-
terhin Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Risikos
für Säugetiere. Folglich war es nicht möglich, auf der
Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten zu schlie-
ßen, dass Haloxyfop-R die Kriterien für die Aufnahme in
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG erfüllt.
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(6) Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zu den
Ergebnissen des Peer Reviews Stellung zu nehmen und
anzugeben, ob er seinen Antrag auf Zulassung des
Wirkstoffes aufrechterhalten will oder nicht. Die darauf-
hin vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde
eingehend geprüft. Die oben genannten Bedenken konn-
ten jedoch trotz der vorgebrachten Argumente nicht aus-
geräumt werden, und die Bewertungen, die auf Grundlage
der eingereichten und auf den EFSA-Expertensitzungen
evaluierten Informationen vorgenommen wurden, konn-
ten nicht aufzeigen, dass Haloxyfop-R enthaltende Pflan-
zenschutzmittel unter den vorgeschlagenen Anwendungs-
bedingungen die Anforderungen gemäß Artikel 5 Ab-
satz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 91/414/EWG
generell erfüllen.

(7) Haloxyfop-R sollte daher nicht in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen werden.

(8) Es sind Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass
bestehende Zulassungen für Haloxyfop-R enthaltende
Pflanzenschutzmittel innerhalb eines vorgeschriebenen
Zeitraums widerrufen und nicht verlängert werden und
keine neuen Zulassungen für derartige Mittel erteilt wer-
den.

(9) Wird von den Mitgliedstaaten eine Frist für die Beseiti-
gung, die Lagerung, das Inverkehrbringen und die Ver-
wendung bestehender Lagervorräte von Haloxyfop-R-hal-
tigen Pflanzenschutzmitteln eingeräumt, so darf sie nicht
mehr als zwölf Monate betragen, damit die Verwendung
der Lagervorräte auf eine weitere Vegetationsperiode be-
grenzt ist.

(10) Diese Entscheidung steht der Einreichung eines Antrags
für Haloxyfop-R gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie
91/414/EWG in Hinblick auf eine mögliche Aufnahme in
deren Anhang I nicht entgegen.

(11) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Haloxyfop-R wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass

a) Zulassungen von Haloxyfop-R-haltigen Pflanzenschutzmit-
teln bis 19. Dezember 2007 widerrufen werden;

b) ab dem Tag der Veröffentlichung der vorliegenden Entschei-
dung keine Zulassungen von Haloxyfop-R-haltigen Pflanzen-
schutzmitteln erteilt oder erneuert werden.

Artikel 3

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 6 der
Richtlinie 91/414/EWG eingeräumte Frist muss so kurz wie
möglich sein und endet spätestens am 19. Dezember 2008.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 19. Juni 2007

Im Namen der Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission

DE23.6.2007 Amtsblatt der Europäischen Union L 163/23



BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1028/2006 des Rates vom 19. Juni 2006 mit Vermarktungsnormen für
Eier

(Amtsblatt der Europäischen Union L 186 vom 7. Juli 2006)

Seite 2, Artikel 1 Absatz 2 letzter Unterabsatz:

anstatt: „Die Mitgliedstaaten können nach nationalem Recht die Bedeutung der Begriffe ‚örtlicher öffentlicher
Markt‘, ‚Verkauf an der Tür‘ und ‚Erzeugungsgebiet‘ fest.“

muss es heißen: „Die Mitgliedstaaten können nach nationalem Recht die Bedeutung der Begriffe ‚örtlicher öffentlicher
Markt‘, ‚Verkauf an der Tür‘ und ‚Erzeugungsgebiet‘ festlegen.“
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HINWEIS FÜR DIE LESER

Aus Anlass der letzten Erweiterung der Europäischen Union wurden am 27., 29. und 30.
Dezember 2006 einige Amtsblätter in einer vereinfachten Version in den damaligen offiziellen
Sprachen der Union veröffentlicht.

Es wurde beschlossen, die in diesen Amtsblättern veröffentlichten Rechtsakte als Berichtigun-
gen und in ihrer traditionellen Form erneut zu publizieren.

Deshalb wurden die Amtsblätter mit den Berichtigungen nur in den vor der Erweiterung
bestehenden Amtssprachen veröffentlicht. Die Übersetzungen der Rechtsakte in die Sprachen
der neuen Mitgliedstaaten werden in einer Sonderausgabe des Amtsblatts der Europäischen Union
erscheinen, die die vor dem 1. Januar 2007 angenommen Texte der europäischen Organe
sowie der Europäischen Zentralbank umfassen wird.

Die Leser finden nachstehend eine Entsprechungstabelle der mit Datum vom 27., 29. und 30.
Dezember 2006 veröffentlichten Amtsblätter sowie die entsprechenden Berichtigungen.

ABl. vom 27. Dezember 2006 Berichtigung im ABl. (2007)

L 370 L 30

L 371 L 45

L 373 L 121

L 375 L 70

ABl. vom 29. Dezember 2006 Berichtigung im ABl. (2007)

L 387 L 34

ABl. vom 30. Dezember 2006 Berichtigung im ABl. (2007)

L 396 L 136

L 400 L 54

L 405 L 29

L 407 L 44

L 408 L 47

L 409 L 36

L 410 L 40

L 411 L 27

L 413 L 50
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